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SME Panel Fragebogen 
zu
Alternativen Streitbeilegungsmethoden

(ADR: Alternative Dispute Resolution)
Unter dem Begriff ‚Alternative Streitbeilegungsmethoden (ADR)’ werden alle außergericht-lichen Streitbeilegungsmethoden zusammengefasst. ADR beinhalten Prozesse wie Media-tion, Schiedsgerichtsentscheidung, Schlichtung und Gremien für Verbraucherstreitigkeiten.

Die Europäische Kommission überprüft zur Zeit den Einsatz von ADR-Verfahren in Europa.

Wir möchten gerne herausfinden, ob Unternehmen ADR als ein wirksames Mittel zur Lösung von Verbraucherstreitigkeiten ansehen. Die Kommission wird die Sicht der Unternehmen bei der zukünftigen Politikgestaltung von ADR berücksichtigen und den Bedürfnissen der Unternehmen gleichwohl Rechnung tragen.

Dieser Fragebogen gibt Ihnen die Möglichkeit, mit Hilfe Ihres lokalen EEN-Netzwerkpartners Ihre Sichtweise zu ADR vorzubringen.

Zugang zur Datenbank mit allen in Ihrem Land benannten ADR-Maßnahmen haben Sie unter nachstehender Adresse:

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/ecc_germany_en.htm
Nähere Informationen zur Initiative finden Sie auf:  

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_en.htm
Wir bedanken uns im Voraus für Ihre freundliche Unterstützung.

Thomas Gatz

AGIL GmbH Leipzig

E-Mail: gatz@agil-leipzig.de
Umfrage zur Reform der Richtlinie über alternative Streitbeilegungsverfahren (ADR)

Um Unternehmen (insbesondere kleine und mittlere Unternehmen) verstärkt am Gesetz-gebungsprozess in der EU teilnehmen zu lassen, hat die EU-Kommission eine Umfragen-reihe gestartet, um herauszufinden, welche Meinungen zu neuen Gesetzesentwürfen und –vorschlägen herrschen.

Die aktuelle Umfrage behandelt den Umgang mit alternativen Streitbeilegungsverfahren (ADR: Alternative Dispute Resolution) auf EU-Ebene: 

In Deutschland gibt es über 200 öffentliche und private Stellen für alternative Streitbeilegung. Organisiert werden sie von Berufsverbänden und Handwerker-Innungen. Manche haben nur örtliche, andere hingegen bundesweite Zuständigkeit (z. B. die Reiseschiedsstelle oder die Bundesnetzagentur). Lücken gibt es nach wie vor besonders in den Wirtschaftsbereichen Energie, Verkehr und Tourismus. 

ADR-Verfahren führen in den meisten Fällen zu einer Beilegung von Rechtstreitigkeiten zwischen Unternehmen und Verbrauchern innerhalb von 30 bis 90 Tagen. In ADR-Verfahren ergangene Entscheidungen werden im Durchschnitt zu 81 % eingehalten.
Die Europäische Kommission untersucht derzeitig das Funktionieren der ADR-Verfahren in Europa, um in Erfahrung zu bringen, inwieweit Unternehmen ADR-Verfahren als effektiven Weg zur Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten sehen. Ziel der Europäischen Kommission ist eine Aufstellung von Regularien, die sowohl den Bedürfnissen der Unternehmen als auch den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht werden. 

Die Partner des EU-Beratungsnetzwerks Enterprise Europe Network beteiligen sich an dieser Aktion und befragen derzeit zahlreiche Unternehmen. Die gesammelten Ergebnisse werden ausgewertet und der EU-Kommission zur Verfügung gestellt. 

Senden Sie diesen Fragebogen bitte bis zum 11. April 2011 zurück an 

AGIL GmbH Leipzig
Thomas Gatz

Lessingstraße 2

04109 Leipzig 

Tel. +49-341-268 266 23

Fax +49-341-268 266 24

Mail: gatz@agil-leipzig.de


Datenschutzerklärung
Bitte geben Sie an, ob sie damit einverstanden sind, dass Ihre personen‑ oder unternehmensbezogenen Daten zusammen mit Ihrer Antwort an die EU-Kommission weitergeleitet und ggf. veröffentlicht werden.

Wir benötigen Ihre Kontaktinformationen, auch wenn Sie einer solchen Weiterleitung bzw. Veröffentlichung nicht zustimmen, um im Falle von Rückfragen Kontakt mit Ihnen aufnehmen zu können. 

 FORMCHECKBOX 

Ich bin damit einverstanden, dass meine personen – und/oder unternehmensbezogenen Daten mit meiner Antwort an die EU-Kommission weitergeleitet und ggf. veröffentlicht werden.  


 FORMCHECKBOX 

Ich bin nicht damit einverstanden, dass meine personen – und/oder unternehmensbezogenen Daten mit meiner Antwort an die EU-Kommission weitergeleitet und ggf. veröffentlicht werden. 

Firma:
Vorname und Name der Person, die den Fragebogen ausgefüllt hat:


Funktion dieser Person:       
Straße und  Hausnummer:      
PLZ und Ort:      
Telefon:                




Fax:         
E-Mail:                 




Internet:      
Einzelheiten über Datenschutz innerhalb der EU-Kommission finden Sie unter: http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata
Unternehmensprofil

1. In welchem Land befindet sich Ihr Unternehmen ?




2. In wie viele EU-Länder (außer in Ihrem Land) verkaufen Sie regelmäßig Produkte 


und/oder Dienstleistungen ?




3. Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Unternehmen?


 FORMCHECKBOX 

0-9


 FORMCHECKBOX 

10-49


 FORMCHECKBOX 

50-249

4. Geben Sie bitte hier Ihr Haupttätigkeitsfeld an:

     
A) Umgang mit ADR 


(außergerichtliche Verfahren zur Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten)

1. Haben Sie Kenntnis von ADR-Verfahren in Ihrem Land?
 FORMCHECKBOX 

Ja

 FORMCHECKBOX 

Nein (weiter mit Frage 3)


2. Wie haben Sie von ADR erfahren?
 FORMCHECKBOX 

Mein Unternehmen ist Mitglied in einem ADR-Gremium.

 FORMCHECKBOX 

Ein Verbraucher informierte mich über ADR.

 FORMCHECKBOX 

Ich erhielt Informationen von einem anderen Unternehmen
 FORMCHECKBOX 

Ich erfuhr von ADR aus der Zeitung/Magazin/Website.
 FORMCHECKBOX 

Sonstige [bitte angeben]:      
 FORMCHECKBOX 

Weiß nicht – keine Angaben.
B) Erfahrung mit ADR

(außergerichtliche Verfahren zur Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten)
3. Hatten Sie in der Vergangenheit Streitigkeiten mit Verbrauchern?
 FORMCHECKBOX 

Ja (weiter mit Frage 3a)

 FORMCHECKBOX 

Nein (weiter mit Frage 4)

3a. Haben Sie ADR zur Schlichtung von Streitigkeiten mit Verbrauchern angewandt?
 FORMCHECKBOX 

Ja (weiter mit Frage 3b)
 FORMCHECKBOX 

Nein (weiter mit Frage 3c)
 FORMCHECKBOX 

Weiß nicht – keine Angaben.
3b. Für welchen Streitfall haben Sie schon ADR-Verfahren zur Beilegung von 
      Streitigkeiten mit einem Verbraucher genutzt?
 FORMCHECKBOX 

In einem nationalen Fall
 FORMCHECKBOX 

In einem grenzüberschreitenden Fall

 FORMCHECKBOX 

In beiden Fällen, national und grenzüberschreitend
        3c. Wollten Sie ADR anwenden und es war nicht verfügbar?
 FORMCHECKBOX 

Ja (weiter mit Frage 3d)
 FORMCHECKBOX 

Nein

3d. Bitte geben Sie an, in welchem Sektor ADR nicht verfügbar war

 FORMCHECKBOX 

Banken
 FORMCHECKBOX 

Versicherungen

 FORMCHECKBOX 

Investment/Wertpapiere
 FORMCHECKBOX 

Transport

 FORMCHECKBOX 

Postdienstleistungen

 FORMCHECKBOX 

Reiseversicherung/Tourismus
 FORMCHECKBOX 

Luftverkehr
 FORMCHECKBOX 

Telekommunikation
 FORMCHECKBOX 

Energie, Wasserversorgung, Heizung

 FORMCHECKBOX 

Non-Food-Verbraucherartikel
 FORMCHECKBOX 

Bau
 FORMCHECKBOX 

Sonstige [bitte angeben]:      
[Die Fragen 3e bis 3h sollten von Unternehmen beantwortet werden, die ADR schon angewendet haben.]

3e. Wie würden Sie - zusammenfassend gesehen - Ihre Erfahrung(en) mit ADR 
      einschätzen?
 FORMCHECKBOX 

Sehr gut

 FORMCHECKBOX 

Gut

 FORMCHECKBOX 

Neutral

 FORMCHECKBOX 

Schlecht

 FORMCHECKBOX 

Sehr schlecht

 FORMCHECKBOX 

Weiß nicht – keine Angaben

3f. Wie verhalten sich aus Ihrer Erfahrung die Kosten von ADR-Verfahren im Vergleich 
      zu Gerichtsverfahren? 

 FORMCHECKBOX 

ADR ist teurer als ein Gerichtsverfahren
 FORMCHECKBOX 

ADR und Gerichtsverfahren sind etwa gleich teuer
 FORMCHECKBOX 

ADR ist billiger als ein Gerichtsverfahren
 FORMCHECKBOX 

Weiß nicht – keine Angaben
3g. Wie viel Zeit benötigten Sie schätzungsweise, um Ihr letztes ADR-Verfahren 

           durchzuführen?

 FORMCHECKBOX 

Weniger als 1 Woche
 FORMCHECKBOX 

Weniger als 1 Monat

 FORMCHECKBOX 

Weniger als 3 Monate
 FORMCHECKBOX 

Weniger als 6 Monat

 FORMCHECKBOX 

Weniger als 1 Jahr
 FORMCHECKBOX 

Mehr als 1 Jahr
      3h. Würden Sie ADR-Maßnahmen nach Ihren Erfahrungen erneut bei einer Verbraucher-streitigkeit anwenden?

 FORMCHECKBOX 

Ja

 FORMCHECKBOX 

Nein

 FORMCHECKBOX 

Weiß nicht – keine Angaben
4. Welches wäre im Falle von Streitigkeiten Ihr bevorzugtes Verfahren zur Lösung?
 FORMCHECKBOX 

Durch ein Gericht (weiter mit Frage 7)

 FORMCHECKBOX 

Mit Hilfe von ADR (weiter mit den Fragen 5 und 6)

 FORMCHECKBOX 

Weiß nicht – keine Angaben
5. Welches sind Ihrer Meinung nach die Hauptvorteile bei der Anwendung von ADR? 
 FORMCHECKBOX 

Es ist billig.
 FORMCHECKBOX 

Es ist einfach anzuwenden.
 FORMCHECKBOX 

Die Auseinandersetzung ist schnell beigelegt.
 FORMCHECKBOX 

Es ermöglicht dem Unternehmen, seinen Ruf zu wahren.

 FORMCHECKBOX 

Weiß nicht- keine Angaben
 FORMCHECKBOX 

Sonstige [bitte angeben]:      
6. Welche von den ADR-Stellen ausgesprochene Entscheidung würden Sie bevorzugen?
 FORMCHECKBOX 

Übereinkunft/Abkommen zwischen den Parteien
 FORMCHECKBOX 

Nicht bindende Entscheidung (z. B. Empfehlung)
 FORMCHECKBOX 

Bindende Entscheidung für das Unternehmen
 FORMCHECKBOX 

Bindende Entscheidung für beide Parteien

 FORMCHECKBOX 

Sonstige [bitte angeben]:      
 FORMCHECKBOX 

Weiß nicht - keine Angaben
C) Online-ADR-Streitbeilegungsverfahren
Online-ADR-Verfahren bedeutet, dass der Vorgang ausnahmslos online stattfindet: in speziellen dafür eingerichteten Online-Plattformen und/oder mit elektronischen Mitteln ( z. B. E-mails, Skype).

7. Würden Sie einen nationalen oder grenzüberschreitenden Beschwerdefall mit Hilfe von Online-ADR-Verfahren abhandeln wollen?

 FORMCHECKBOX 

Ja

 FORMCHECKBOX 

Nein

 FORMCHECKBOX 

Weiß nicht – keine Angaben
D) Kollektiv-ADR-Streitbeilegungsverfahren
Kollektiv-ADR-Verfahren bedeutet, dass ein Beschwerdefall mit mehr als einem Verbraucher für dasselbe Problem mit einem gemeinsamen ADR-Verfahren gelöst wird.

8. Glauben Sie, dass Kollektiv-ADR-Verfahren ein gutes Mittel zur Lösung von Streitigkeiten mit demselben Problem für eine Gruppe von Verbrauchern sind? 

 FORMCHECKBOX 

Ja (weiter mit Frage 9)

 FORMCHECKBOX 

Nein (weiter mit Frage 10)

 FORMCHECKBOX 

Weiß nicht – keine Angaben
9. Warum glauben Sie, dass Kollektiv-ADR ein gutes Mittel zur Lösung von Streitigkeiten mit demselben Problem für eine Gruppe von Verbrauchern ist? 

 FORMCHECKBOX 

Bündelung macht das Verfahren billiger.
 FORMCHECKBOX 

Bündelung macht das Verfahren schneller.
 FORMCHECKBOX 

Es eröffnet die Möglichkeit, den Streitfall mit mehreren Verbrauchern in 
einheitlicher Weise zu lösen.
 FORMCHECKBOX 

Weiß nicht- keine Angaben
 FORMCHECKBOX 

Sonstige [bitte angeben]:      
E) Die Finanzierung von ADR-Streitbeilegungsverfahren

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ADR-Instrumente zu finanzieren. Diese beinhalten öffentliche und private Finanzierungen (z. B. durch Unternehmen, durch eine Beteiligung / Gebühr der Streitparteien) oder eine Kombination daraus.
10. In welcher Weise wären Sie bereit, sich finanziell an den Kosten für die Einrichtung und Durchführung eines ADR-Streitschlichtungsverfahrens zu beteiligen?

 FORMCHECKBOX 

Ich bin nicht bereit, mich finanziell zu beteiligen.

 FORMCHECKBOX 

Mit einer Gebühr für jeden Fall, in dem mein Unternehmen betroffen ist.

 FORMCHECKBOX 

Durch eine Steuer/Abgabe.
 FORMCHECKBOX 

Über eine spezifische Unternehmenssteuer.
 FORMCHECKBOX 

Sonstige [bitte angeben]:      
 FORMCHECKBOX 

Weiß nicht – keine Angaben.

----------------------------------------------------------------------------------------

Vielen Dank für Ihre freundliche Unterstützung.
Bitte Senden Sie diesen ausgefüllten Fragebogen 

bis zum 11. April 2011 zurück an 

AGIL GmbH Leipzig

Lessingstraße 2

04109 Leipzig 

Tel. +49-341-268 266 23

Fax +49-341-268 266 24

Mail: gatz@agil-leipzig.de

Hintergrundinformationen 

zum

KMU-Fragebogen zur alternativen Streitbeilegungsmethode (ADR)

(Alternative Dispute Resolution)

Alternative Streitbeilegungsmethoden (ADR): Hilfe für Verbraucher zur Erlangung von Regress

Alternative Streitbeilegungssysteme (ADR) - auch bekannt als „außergerichtliche Verfahren“ - wurden in Europa entwickelt, um Bürgern zu helfen, die sich in Verbraucherstreitigkeiten befinden und denen es nicht möglich war, direkt mit dem Händler zu einer Einigung zu gelangen. ADR-Systeme bedienen sich gewöhnlich einer dritten Partei als Schiedspartei, Mediator oder Ombudsmann, um Verbrauchern und Händlern zu einer Lösung zu verhelfen.

Der Vorteil von ADR ist die größere Flexibilität gegenüber einem Gerichtsverfahren und die bessere Möglichkeit des Eingehens auf die Belange von Verbrauchern und Unternehmen. Verglichen mit einem Gerichtsverfahren sind diese Maßnahmen billiger, schneller und weniger formal.

Diese außergerichtlichen Verfahren wurden jedoch in verschiedener Weise innerhalb der Europäischen Union entwickelt. Einige resultieren aus den Ergebnissen von öffentlichen Initiativen auf zentraler Ebene (wie die Verbraucherbeschwerde-instrumente in den skandinavischen Ländern) oder auf lokaler Ebene (wie die Schiedsgerichte in Spanien), oder sie können hervorgehen aus privaten Initiativen (wie die Mediatoren/Ombudsmänner der Banken oder Versicherungsgesellschaften). Gerade wegen der Vielfältigkeit differiert der Status der von diesen Gremien eingeführten Verfahren außerordentlich. Einige sind lediglich Empfehlungen (wie im Falle der skandinavischen Verbraucherbeschwerdeinstrumente und der meisten der privaten Ombudsmänner), andere sind nur bindend für das Unternehmen (wie im Falle der meisten Bankombudsmänner); wieder andere sind bindend für beide Parteien (Schlichtung).

Die EU-Kommission förderte aktiv die Weiterentwicklung der alternativen Streitschlichtungsverfahren. Durch zwei von der Kommission eingeführte Empfeh-lungen wurden Qualitätskriterien etabliert, die jede ADR-Maßnahme ihren Verbrauchern bieten sollte. Darüber hinaus hat der Vorschlag der Kommission für eine Europäische Richtlinie zur Streitschlichtung in zivil- wie in verbraucherrechtlichen Angelegenheiten zum Ziel, ein gut fundiertes Verhältnis zwischen dem Schlichtungsprozess und den juristischen Prozessen zu sichern , indem gemeinschaftliche EU-Regeln für eine Anzahl von Schlüsselaspekten in zivilen Prozessen etabliert werden. Zusätzlich versorgt das Europäische Netzwerk der Verbraucherzentren (ECC-Net) die Verbraucher mit Informationen und bietet Unterstützung, um einen angemessenen ADR-Dienst in einem anderen Mitgliedstaat in Anspruch zu nehmen.

Initiativen der EU-Kommission

Um sicher zu stellen, dass außergerichtliche Verfahren (ADR) allen beteiligten Parteien ein Minimum an Qualität garantieren, hat die Europäische Kommission ihre erste Empfehlung 1998 veröffentlicht:

· Empfehlung 98/257/EC 
·  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998H0257:EN:NOT
Einige Jahre später merkte der Europäische Gerichtshof in seiner Resolution über ein EU-weites Netzwerk von nationalen Institutionen zur außergerichtlichen Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten (13. April 2000) an, dass viele außergerichtliche Mechanismen aus dem Rahmen der Empfehlung 98/257/EC fallen, aber dennoch eine hilfreiche Rolle in der Lösung von Verbraucherstreitigkeiten spielen. Der Gerichtshof forderte die Kommission auf, weitergehende Kriterien zu entwickeln, um diese Fälle abzudecken.

Empfehlung 98/257/EC ist beschränkt auf Vorgänge, in denen eine dritte Partei eine Entscheidung vorschlägt oder einführt, um die Streitigkeit zu lösen (wie etwa eine Schlichtung). Diese deckt aber nicht die in beiderseitigem Einverständnis geschlossenen Abfindungsverfahren (wie z.B. die Mediation) ab, in denen die dritte Partei die Beilegung einer Verbraucherrechtsstreitigkeit vereinfacht, indem sie die Parteien zusammenbringt und ihnen dabei hilft, zu einer Lösung mit gemeinsamem Konsens zu kommen.

Die Empfehlung der Europäischen Kommission von 2001 vom 04. April 2001 (2001 / 310 / EG)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001H0310:EN:NOT 

führt gemeinsame Kriterien ein, welche beachtet werden sollten, so dass diese Fälle beiderseitigen Einvernehmens bei Verbrauchern und Unternehmen Vertrauen dahingehend schaffen, dass ihre Streitigkeiten fair, effektiv und streng abgehandelt werden. Die Kriterien schreiben nicht die Vorgehensweise solcher Instrumente vor, zeigen jedoch stattdessen eine Anzahl von Grundlagen auf, wie diese Instrumente gehandhabt werden sollten, um einen gemeinsamen Mindeststandard zu gewährleisten.

Die Europäische Kommission untersucht derzeitig das Funktionieren der ADR-Instrumente in Europa, um zu erkunden, inwieweit Unternehmen annehmen, ADR sei ein effektiver Weg zur Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten. 

Der vorliegende Fragebogen ist Teil dieser Arbeit. Die EU-Kommission wird die Sichtweise der Unternehmen berücksichtigen, um Regeln für die Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten zu schaffen, die auch den Bedürfnissen von Unternehmen (insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen) entsprechen.

Weitere Dokumente und andere nützliche Informationen sind verfügbar unter:

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_en.htm.

